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 1 Grundsätzliches 

[…..] 

2 Teilnahmegebühr 

2.1  Die jährliche Gebühr für die Teilnahme am Terminhandel setzt die Geschäftsführung der Eurex 
Deutschland fest. 

2.2  Die Teilnahmegebühr gemäß Ziffer 2.1 erhöht sich, wenn die von einem Börsenteilnehmer in das 
EDV-System der Eurex Deutschland eingegebenen Transaktionen pro Börsentag die von der 
Geschäftsführung der Eurex Deutschland festgesetzten Transaktionslimite, bezogen auf dessen 
Transaktionen insgesamt, Transaktionen pro Produkt oder Mass-Quote-Release-Transaktionen 
überschreiten. Die Geschäftsführung der Eurex Deutschland setzt die Erhöhungsgebühren gemäß der 
durch die Überschreitung der Transaktionslimite tatsächlich entstandenen Kosten fest. Die 
Erhöhungsgebühren werden ungeachtet von Ziffer 2.1 monatlich gemäß Ziffer 6.1 erhoben. 

2.3  Unbeschadet der von Börsenteilnehmern gemäß Ziffern 2.1 und 2.2 zu entrichtenden Gebühren 
werden für die nachfolgend aufgeführten Leistungen der Eurex-Deutschland gesonderte Gebühren in 
der aufgeführten Höhe erhoben: 

2.3.1 Kommunikationsgebühren 

 Je nach gewählter Anbindungsalternative an das EDV-System der Eurex Deutschland und der auf 
Antrag eines Börsenteilnehmers freigeschalteten Anzahl von Standleitungen werden monatlich 
folgende Kommunikationsgebühren erhoben:  

 Je Internetanbindung 500 Euro 

 Je Standleitung 1.000 Euro 

 Je Multi-Channel-Anbindung 2.000 Euro 

 Von den gemäß Ziffer 2.3.1 zu leistenden Kommunikationsgebühren je Teilnehmer und Monat wird 
ein Betrag in Höhe von bis zu 1.000 Euro erlassen. 

Je nach gewählter Anbindungsalternative an das EDV-System der Eurex Deutschland und der auf 
Antrag eines Börsenteilnehmers freigeschalteten Anzahl von Standleitungen werden monatlich 
folgende Kommunikationsgebühren (pro Anbindung) erhoben:  

 Internetbasierte Anbindungen: 

 je Anbindung mit 256 kbps Bandbreite       500 Euro 

 Standleitungsbasierte Anbindungen: 

 für die ersten beiden Anbindungen mit je 256 kbps Bandbreite                                750 Euro  

 ab der dritten Anbindung mit je 256 kbps Bandbreite                         2.000 Euro 
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2.3.2 Die Kommunikationsgebühren gemäß Ziffer 2.3.1 werden ungeachtet von Ziffer 2.1 monatlich 
unmittelbar nach Erbringung der jeweiligen Leistung gemäß Ziffer 6.1 erhoben. 

[…..] 

 

10 Inkrafttreten der Gebührenordnung 

Diese Gebührenordnung tritt am 1. Dezember 2005 mit ihrer Veröffentlichung in Kraft. 


